
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter IV. Quartal 2017 
 

Liebe Leserinnen und Leser, Freiburg, den 13.02.2018 

 

wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres Newsletters zur Verfügung stellen zu können, in der wir Sie aus-

führlich über ein Thema aus dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung informieren möchten. Der fallende Rech-

nungszinssatz für die handelsbilanzielle Bewertung von Pensionsverpflichtungen wird mittelfristig das Ergebnis von 

Unternehmen mit unmittelbaren Versorgungszusagen belasten. Daher stellen wir in diesem Newsletter mit der wertpa-

piergebundenen Versorgungszusage eine unmittelbare Versorgungszusage vor, für welche die wesentlichen Stärken 

dieses Durchführungsweges erhalten bleiben, zugleich aber die negativen Auswirkungen für die handelsbilanzielle Er-

fassung in der Regel entfallen. Die aus der Perspektive der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern darge-

stellten Eigenschaften der wertpapiergebundenen Versorgungszusage sind in den wesentlichen Fragestellungen, insbe-

sondere bei der handelsbilanziellen Erfassung der Verpflichtung, auf die Arbeitnehmerversorgung übertragbar. Zusätz-

lich enthält unser Newsletter eine Auswahl aus den aktuellen Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Ent-

scheidungen zur betrieblichen Altersversorgung, welche unter „Aktuelles in Kürze“ aufgeführt sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre BAV Ludwig 

 

 

Thema: Die wertpapiergebundene Versor-

gungszusage für den GGF 

 

Gesellschafter-Geschäftsführer verfügen meist über 

keine oder sehr niedrige Anwartschaften in der gesetz-

lichen Rentenversicherung. Insofern ist es für diesen 

Personenkreis erforderlich, eigenverantwortlich eine 

Altersversorgung aufzubauen. Hierbei ist die betrieb-

liche Altersversorgung in Form einer unmittelbaren 

Versorgungszusage eine flexible und steuerlich attrak-

tive Möglichkeit, welche in der Vergangenheit viel-

fach gewählt wurde. Insbesondere bei der Erteilung 

von unmittelbaren Versorgungszusagen an Gesell-

schafter-Geschäftsführer lag der Fokus in der Vergan-

genheit häufig auf der steuerlichen Gestaltung. Spätes-

tens seit dem Absinken des handelsbilanziellen Rech-

nungszinssatzes im aktuellen Niedrigzinsumfeld und 

der damit einhergehenden Erhöhung der handelsbilan-

ziellen Rückstellungen (vgl. Newsletter I. Quartal 

2016), führen diese Zusagen zu erheblichen bilanziel-

len Belastungen der Unternehmen und werden häufig 

ein Fall für Restrukturierungsmaßnahmen. Der we-

sentliche Grund für eine solche Situation liegt meist in 

der einseitig, auf die Steuerersparnis ausgerichteten, 

Gestaltung der Versorgungszusage, häufig in Zusam-

menhang mit einer fehlenden Finanzierungsplanung. 

Nachstehend wird mit der wertpapiergebundenen Ver-

sorgungszusage eine Möglichkeit dargestellt, wie Ver-

sorgungszusagen bei Neueinrichtung oder im Zuge ei-

ner Restrukturierung zukunftsfähig gestaltet werden 

können. 

 

 

Gründe für GGF-Versorgung über unmittelbare 

Versorgungszusagen 

 

Der steuerliche Zufluss einer betrieblichen Altersver-

sorgung erfolgt im Unterscheid zu einer privaten Al-

tersvorsorge nicht in der, meist von hohen Einkommen 

begleiteten Anwartschaftsphase, sondern erst in der 

Auszahlungsphase. Insbesondere für den Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer ist ein steuerlicher Zufluss in der 

Auszahlungsphase häufig mit einem erheblichen Vor-

teil bezüglich der Steuerprogression verbunden. 

Grundsätzlich kann die betriebliche Versorgung von 

Gesellschafter-Geschäftsführern entsprechend aller 

fünf, im Betriebsrentengesetze festgelegten, Durch-

führungswege erfolgen. Aufgrund der eingeschränk-

ten Lohnsteuerfreiheit von Direktversicherung, Pensi-

onskasse und Pensionsfonds sind diese Durchfüh-

rungswege wegen des hohen Versorgungsbedarfs von 

Gesellschafter-Geschäftsführer regelmäßig nur als er-

gänzende Versorgung geeignet. Durch die Lohnsteu-

erfreiheit von unmittelbarer Versorgungszusage und 

Unterstützungskassenzusage in der Anwartschafts-
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phase kann der höhere Versorgungsbedarf von Gesell-

schafter-Geschäftsführern gedeckt werden. Eine Ver-

sorgung über eine rückgedeckte Unterstützungskasse 

ist auf eine versicherungsförmige Finanzierung be-

schränkt. Die unmittelbare Versorgungszusage hat 

aufgrund der großen Freiheit bei der Gestaltung der 

Versorgungszusage sowie der Finanzierung somit er-

hebliche Vorteile gegenüber den anderen Durchfüh-

rungswegen.  

 

 

Wertpapiergebundene Versorgungszusage 

 

Bei einer wertpapiergebundenen Versorgungszusage 

handelt es sich um eine beitragsorientierte Leistungs-

zusage, deren Versorgungsleistungen an der Entwick-

lung von Wertpapieren partizipieren. Die Versor-

gungsbeiträge einer solchen Zusage werden in Wert-

papiere investiert. Die spätere Versorgungsleistung 

ergibt sich aus der Kursentwicklung der Wertpapiere. 

Zusätzlich wird eine, aus den Versorgungsbeiträgen 

ermittelte, Garantieleistung gewährt. Im Leistungsfall 

erhält der Versorgungsberechtigte das Maximum aus 

der Garantieleistung und den Wertpapieren. Somit ist 

das Finanzierungs- beziehungsweise Zinsrisiko für 

wertpapiergebundenen Versorgungszusagen auf die 

Gewährung der Garantieleistung beschränkt. 

 

 

Handelsbilanzielle Erfassung 

 

Das Handelsrecht sieht in § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB 

eine Ausnahme von der Bewertung unmittelbarer Ver-

sorgungszusagen mit ihrem Erfüllungsbetrag vor. So-

weit sich die Höhe von Altersversorgungsverpflich-

tungen nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpa-

pieren im Sinn des § 266 Abs. 2 A. III. 5 HGB be-

stimmt, sind Rückstellungen hierfür zum beizulegen-

den Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er 

den Erfüllungsbetrag der Garantieleistung übersteigt. 

Bei einem Unterschreiten des Erfüllungsbetrags der 

Garantieleistung durch den beizulegenden Zeitwert 

der Wertpapiere, ist der notwendige Erfüllungsbetrag 

der Garantieleistung entsprechend § 253 Abs. 2 HGB 

zu passivieren.  

 

Befinden sich die Wertpapiere im Bestand des Unter-

nehmens und sind diese als saldierungsfähiges Vermö-

gen im Sinne des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB einzustu-

fen, erfolgt eine Saldierung von Rückstellung und 

Vermögenswert. Saldierungsfähige Vermögensgegen-

stände liegen vor, wenn diese dem Zugriff aller übri-

gen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsver-

pflichtungen dienen. Bei einer vollständigen und sal-

dierungsfähigen Rückdeckung, deren beizulegender 

Zeitwert nicht unter dem Erfüllungsbetrag der Garan-

tieleistung liegt, ist eine wertpapiergebundene Versor-

gungszusage somit in der Handelsbilanz ohne Aus-

weis zu erfassen. 

Steuerbilanzielle Erfassung 

 

Bezüglich der bilanziellen Erfassung von wertpapier-

gebundenen Versorgungszusage ist das BMF Schrei-

ben vom 17.12.2002 zu beachten. Demnach kann eine 

Pensionsrückstellung nur insoweit gebildet werden, 

als der Versorgungsberechtigte einen Rechtsanspruch 

auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat  

(§ 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG). Am Bilanzstichtag unge-

wisse Erhöhungen oder Verminderungen der Versor-

gungsleistungen können erst berücksichtigt werden, 

wenn sie eingetreten sind (§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 

4 EStG). Somit ist für die wertpapiergebundene Ver-

sorgungszusage eine Pensionsrückstellung auf Grund-

lage der Garantieleistung zu bilden. 

 

Auf der Aktivseite sind die Wertpapiere nach den 

Grundsätzen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG zu 

erfassen. Eine Saldierung der Vermögenswerte, schei-

det auch beim Vorliegen der Voraussetzungen des  

§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, aufgrund des Saldierungs-

verbotes des § 5 Abs. 1a Satz 1 EStG aus. 

 

 

Insolvenzsicherung 

 

Für den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer besteht keine Insolvenzsicherung durch den PSV 

a.G.. Für die Insolvenzsicherung dieses Personenkrei-

ses sind daher privatrechtliche Instrumente erforder-

lich. Da es sich in der Regel um eine geringe Anzahl 

von Versorgungszusagen handelt, ist die Verpfändung 

der für die Finanzierung vorgesehenen Vermögens-

werte an den Gesellschafter-Geschäftsführer die nahe-

liegendste Lösung. Somit ist der Insolvenzschutz auf 

die Werthaltigkeit der verpfändeten Vermögenswerte 

begrenzt. Aufgrund der Kongruenz von Vermögens-

werten und Verpflichtungsumfang bei wertpapierge-

bundenen Versorgungszusage, kann bei einer vollstän-

digen Rückdeckung eine vollständige Abdeckung des 

Verpflichtungsumfangs durch die Verpfändung er-

reicht werden. Die Verpfändung bedarf wie auch die 

Erteilung einer Versorgungszusage der Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung und muss dem Pfand-

halter angezeigt werden. Bei Insolvenz kann der ver-

pfändete Vermögenswert nicht zur Masse gezogen 

werden. Der Insolvenzverwalter ist im Fall einer In-

solvenz während der Anwartschaftsphase berechtigt, 

Festsetzungs- und Verwertungskosten auf das gesamte 

Pfandgut über insgesamt 9 % zu erheben. Zusätzlich 

kommt es im Rahmen der Insolvenz nach Eintritt der 

Pfandreife meist zu einem vollständigen Zufluss der 

Vermögenswerte beim Versorgungsberechtigen, was 

zu einer entsprechenden Versteuerung beim Versor-

gungsberechtigen führt.  
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Zusammenfassung 

 

Wertpapiergebundene Versorgungszusagen ermögli-

chen eine Nutzung der Vorteile der unmittelbaren Ver-

sorgungszusage bei gleichzeitiger Reduzierung der 

Zinsabhängigkeit für die handelsbilanzielle Erfassung. 

Die mit dem Absinken des Rechnungszinssatzes ein-

hergehende Erhöhung der handelsbilanziellen Pensi-

onsrückstellungen von klassischen Versorgungszusa-

gen kann somit vermieden werden. Damit ist die wert-

papiergebundene Versorgungszusage für den Gesell-

schafter-Geschäftsführer eine interessante Alternative 

um eine Altersversorgung in ausreichendem Umfang 

aufzubauen. Allerdings ist insbesondere für die Ertei-

lung oder Restrukturierung von Versorgungszusagen 

an Gesellschafter-Geschäftsführer zu beachten, dass 

hohe steuerliche Anforderungen einzuhalten sind. 

 

 

 

 

 

Aktuelles in Kürze 

 

Betriebliche Altersversorgung - Betriebsrentenan-

passung - Gleichbehandlungsgrundsatz  

(BAG-Urteil vom 11.07.2017 – 3 AZR 691/16) 

 

Orientierungssätze: 

 

1. Für ein Unternehmen, das als institutioneller Zu-

wendungsempfänger gemeinnützige und damit nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche und auf Gewinner-

zielung ausgerichtete, sondern öffentliche Zwecke 

verfolgt, gelten im Rahmen des § 16 BetrAVG bei der 

Prüfung, ob seine wirtschaftliche Lage einer Anpas-

sung der Betriebsrenten an den Kaufkraftverlust ent-

gegensteht, jedenfalls von dem Zeitpunkt an, zu dem 

die staatliche Förderung eingestellt und das Unterneh-

men deswegen in der Folgezeit liquidiert wird, die für 

Rentner- und Abwicklungsgesellschaften entwickel-

ten Grundsätze. 

 

2. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 

greift nur ein bei einem gestaltenden Verhalten des Ar-

beitgebers, hingegen nicht beim bloßen – auch ver-

meintlichen – Normvollzug. Ein Anspruch kann daher 

nicht auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-

grundsatz gestützt werden, wenn der Arbeitgeber so-

wohl bei der Gewährung als auch bei der Vorenthal-

tung von Leistungen rechtliche Vorgaben erfüllen 

möchte. 

 

3. Beruft sich der Arbeitnehmer auf den arbeitsrechtli-

chen Gleichbehandlungsgrundsatz, hat er als An-

spruchsteller einen Sachverhalt vorzutragen, der es als 

naheliegend erscheinen lässt, dass die Leistung des 

Arbeitgebers auf einer von ihm selbst gesetzten Regel 

und nicht auf etwaigem Normvollzug beruht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebliche Altersversorgung - Änderung einer 

Anpassungsregelung 

(BAG-Urteil vom 11.07.2017 – 3 AZR 513/16) 

 

Orientierungssätze: 

 

1. Sieht ein Tarifvertrag vor, dass Änderungen beste-

hender Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen Al-

tersversorgung nur mit der Zustimmung der Tarifver-

tragsparteien wirksam werden, so sind die durch Be-

triebsvereinbarungen mit Zustimmung der Tarifver-

tragsparteien vorgenommenen Eingriffe in bestehende 

Versorgungsrechte anhand der für Betriebsvereinba-

rungen geltenden Maßstäbe zu überprüfen. 

 

2. Veränderungen der Versorgungsordnung nach dem 

Eintritt des Arbeitnehmers in den Ruhestand sind un-

mittelbar anhand der Grundsätze der Verhältnismäßig-

keit und des Vertrauensschutzes zu überprüfen. Das 

vom Senat entwickelte dreistufige Prüfungsschema für 

Eingriffe in die Höhe von Versorgungsanwartschaften 

findet insoweit keine Anwendung. 

 

3. Die zur Rechtfertigung eines Eingriffs in Versor-

gungsrechte angeführten Gründe müssen gerade den 

vorgenommenen Eingriff tragen und folglich in einem 

inneren Zusammenhang mit ihm stehen. 

 

 

Dynamische Bezugnahme auf Tarifvertrag - Be-

triebsübergang 

(BAG-Urteil vom 30.08.2017 – 4 AZR 95/14) 

 

Leitsatz: 

 

Die Bindung des Betriebserwerbers an die vom Be-

triebsveräußerer mit dem Arbeitnehmer individual-

rechtlich vereinbarte dynamische Bezugnahme auf ei-

nen Tarifvertrag verstößt nicht gegen Art. 3 RL 

2001/23/EG iVm. Art. 16 GRC. Der Erwerber kann 

die erforderlichen Anpassungen sowohl einvernehm-

lich im Wege des Änderungsvertrags als auch einsei-

tig durch Erklärung einer - sozial gerechtfertigten - 

Änderungskündigung vornehmen. 
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Nachträgliche Herabsetzung eines zivilrechtlich 

wirksam vereinbarten Ruhegehalts 

(BFH-Urteil vom 23.08.2017 – VI R 4/16) 

 

Leitsätze: 

 

1. Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer ge-

genüber seiner Kapitalgesellschaft auf eine bereits er-

diente (werthaltige) Pensionsanwartschaft, ist darin 

nur dann keine verdeckte Einlage zu sehen, wenn auch 

ein fremder Geschäftsführer unter sonst gleichen Um-

ständen die Pensionsanwartschaft aufgegeben hätte. 

 

2. Wurzelt die Zusage der Altersversorgung im An-

stellungsvertrag, führt der Verzicht auf die erdiente 

und werthaltige Anwartschaft zu einem Lohnzufluss 

in Höhe des Teilwerts. 

 

3. Insoweit handelt es sich um eine Vergütung für eine 

mehrjährige Tätigkeit, bei der die Anwendung der 

Fünftelregelung (§ 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 EStG) 

in Betracht kommt. 

 

 

Zuflusszeitpunkt bei Arbeitslohn in Form von 

sonstigen Bezügen - Lohnsteuerhaftung 

(BFH-Urteil vom 24.08.2017 – VI R 58/15) 

 

Leitsätze: 

 

1. Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu einer 

Direktversicherung des Arbeitnehmers für eine be-

triebliche Altersversorgung fließt dem Arbeitnehmer 

nicht schon mit Erteilung der Einzugsermächtigung 

durch den Arbeitgeber zugunsten des Versicherungs-

nehmers zu. Der Zufluss erfolgt erst, wenn der Arbeit-

geber den Versicherungsbeitrag tatsächlich leistet. 

 

2. Der Arbeitnehmer bezieht nicht laufend gezahlten 

Arbeitslohn (sonstige Bezüge) im Zeitpunkt des Zu-

flusses. 

 

3. § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG ist auf sonstige Bezüge 

nicht anwendbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuerbilanzieller Rechnungszins von 6% gemäß  

§ 6a EStG verfassungswidrig? 

FG Köln Beschluss vom 12.10.2017 - 10 K 977/17 

 

Der 10. Senat des Finanzgerichts Köln hält den Rech-

nungszinsfuß von 6% zur Ermittlung von Pensions-

rückstellungen in § 6a EStG im Jahr 2015 für verfas-

sungswidrig. Er hat deshalb am 12.10.2017 beschlos-

sen, das Klageverfahren 10 K 977/17 auszusetzen und 

eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

über die Verfassungsmäßigkeit des Rechnungszinsfu-

ßes einzuholen. 

 

Nach dem Vorlagebeschluss ist der Senat der Auffas-

sung, dass der Gesetzgeber zwar befugt sei, den Rech-

nungszinsfuß zu typisieren. Er sei aber gehalten, in re-

gelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die Typisie-

rung noch realitätsgerecht sei. Der Rechnungszinsfuß 

sei seit 1982 unverändert. In dem heutigen Zinsumfeld 

habe sich der gesetzlich vorgeschriebene Zinsfuß so 

weit von der Realität entfernt, dass er vom Gesetzge-

ber hätte überprüft werden müssen. Sämtliche Parame-

ter, die man zum Vergleich heranziehen könne (Kapi-

talmarktzins, Anleihen der öffentlichen Hand, Unter-

nehmensanleihen, Gesamtkapitalrendite) lägen seit 

vielen Jahren teils weit unter 6%. Die fehlende Über-

prüfung und Anpassung führt nach Auffassung des 10. 

Senats zur Verfassungswidrigkeit. Da sich Deutsch-

land wie auch andere Staaten in einem strukturellen 

(und nicht nur einem konjunkturellen) Niedrigzinsum-

feld befinde, hätte der Gesetzgeber reagieren müssen. 

 

 

Steuerliche Gewinnermittlung; Bilanzsteuerrecht-

liche Berücksichtigung von Verpflichtungsüber-

nahmen, Schuldbeitritten und Erfüllungsübernah-

men mit vollständiger oder teilweiser Schuldfrei-

stellung, Anwendung der Regelungen in § 4f und § 

5 Absatz 7 Einkommensteuergesetz (EStG)  

(BMF-Schreiben vom 30.11.2017 – IV C 6 - S 

2133/14/10001) 

 

Anmerkung des Verfassers: 

 

Mit diesem BMF-Schreiben äußert die Finanzverwal-

tung ihre Auffassung, zu der neuen gesetzlichen Rah-

menbedingen für die Übertragung beziehungsweise 

Übernahme von Verpflichtungen und geht dabei ins-

besondere auf die nach § 6a EStG zu passivierenden 

Pensionsverpflichtungen ein. Hintergrund des neuge-

fassten BMF-Schreibens ist die im Widerspruch zu 

den bisherigen BMF-Schreiben zu diesem Thema ste-

hende Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes sowie 

die daraus resultierende Gesetzgebung in §§ 4f und 5 

Abs. 7 EStG. 
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Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersver-

sorgung  

(BMF-Schreiben vom 06.12.2017 – IV C 5 - S 

2333/17/10002) 

 

Anmerkung des Verfassers: 

 

Vor dem Hintergrund der Änderungen durch das Be-

triebsrentenstärkungsgesetz vom 17.08.2017 nimmt 

das BMF zur steuerlichen Förderung der betrieblichen 

Altersversorgung Stellung. Das Schreiben ist mit Wir-

kung ab dem 01.01.2018 anzuwenden und ersetzt Teil 

B des BMF-Schreiben vom 24.07.2013. Bekannt ge-

macht wird die Auffassung der Finanzverwaltung ins-

besondere zu folgenden Themen: 

 

- Lohnsteuerliche Behandlung von Zusagen auf 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 

(§§ 3 Nr. 63, 63a, 65, 66 EStG) 

 

- Lohnsteuerliche Behandlung der Übertragung von 

versicherungsförmiger bAV (§ 3 Nr. 55c EStG) 

 

- Neuer bAV-Förderbetrag (§ 100 EStG) 

 

- Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwand-

lung 

 

- Steuerliche Behandlung der Versorgungsleistun-

gen 

 

- Schädliche Auszahlung von gefördertem Alters-

vorsorgevermögen 
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